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Divergierende Meinungen über die Sdilagkraft eines „wirtsdiaftlidien Grundgesetzes"

Aus Kreisen d er  In d u s tr ie : ^

„Ist der Unternehmer denn gemeingefährlich?"

Wer zu dem jetzt nach sieben
jährigem Bemühen endlidi 

verabschiedeten Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen kri
tisch Stellung nehmen will, kann 
dies eigentlich nicht tun, ohne vor
her einmal die Protokolle der 
zweiten und dritten Lesung dieses 
Gesetzes im Bundestag studiert zu 
haben. Man wird dabei nämlich 
feststellen, daß selbst die V äter 
mancher der verwickelten Bestim
mungen, an denen wahrlich kein 
Mangel herrscht, sich keineswegs 
immer darüber einig sind, welche 
Bedeutung denn ihren Formulie
rungen nun wirklich zukommt. Dies 
gilt ebenso für die wirtschaftspoli
tische Zielsetzung wie auch für die 
rechtliche Auslegung von Verfah
rensvorschriften und Begriffen. Im 
wahrsten Sinne des W ortes hat 
man hier wirklich rechtliches und 
wirtschaftliches Neuland betreten.

Die Auswirkungen, die das Ge
setz gegen W ettbewerbsbeschrän
kungen für unsere gesamte W irt
schaftsordnung auf längere Sicht 
haben wird, sind daher keines
wegs durch den W ortlaut seiner 
materiellen Bestimmungen er
schöpfend bestimmt, sondern in 
großem Umfang von der A usle
gung, die die Gerichte den einzel
nen Vorschriften einmal geben 
werden.

Die Frage ist daher berechtigt, 
ob diese Feststellung zu ernsten 
Bedenken Anlaß geben muß oder 
ob sie nicht im Gegenteil zu einer 
sehr viel ruhigeren Beurteilung der 
oft doch lähmenden Vorschriften 
führen kann. W ägt man sorgfältig

das Für und W ider jeder dieser 
beiden Betrachtungsmöglichkeiten 
ab, so überwiegen jedoch die Be
denken bei weitem.

W a n d e l der  
staa tlichen  W irtschaftspo litik

Bis zum Beginn des Erlasses der 
alliierten Dekartellierungsgesetze 
war es nämlich nach unserer Rechts
ordnung, die auch durch die Recht
sprechung gestützt wurde, dem Un
ternehmer nicht verwehrt, sich zum 
Schutz seiner wahren oder ver
meintlichen Interessen mit seinen 
Berufskollegen in jeder ihm zweck
mäßig erscheinenden Form zu ge
meinschaftlichem Handeln zusam
menzuschließen, Es stand ihm frei, 
im Rahmen dieser Organisationen 
alle Entscheidungen zu treffen, die 
ihm auf Grund seiner wirtschaft
lichen Überlegung richtig zu sein 
schienen. A ndererseits konnte die 
Organisation ihren Bestand not
falls auch mit Hilfe der Gerichte 
verteidigen oder ihren Entschlüs
sen den entsprechenden Nachdruck 
verleihen.

Seit 1923 sorgte allerdings die 
Verordnung gegen den Mißbrauch 
wirtschaftlicher Machtstellungen da
für, daß dabei nicht etwa die In
teressen der Gesamtwirtschaft und 
des Gemeinwohls zu kurz kämen. 
Daß andererseits diese organisierte 
Macht auch nicht dem einzelnen 
unerlaubten Schaden zufüge, war 
außer durch die erwähnte Kartell
verordnung bereits durch das Bür
gerliche Gesetzbuch mit seinen ein
schlägigen Bestimmungen, z. B. 
über unerlaubte Handlungen u. a., 
sowie auf Grund der daraus ent

wickelten Rechtsprechung in an
scheinend genügendem Ausmaß 
sichergestellt worden.

Die öffentliche W irtschaftspoli
tik sah es nicht als ihre Aufgabe 
an, allzusehr in das W irtschafts
geschehen einzugreifen, und be
schränkte sich daher im allgemei
nen auf die damals bekannten 
wirtschaftspolitischen Möglichkei
ten der Zoll- und Diskontpolitik.

Die durch die beiden Kriege so
wie durch die politischen V erhält
nisse der dreißiger Jahre beding
ten Eingriffe in das W irtschafts
leben haben diese Auffassung über 
die ■ Aufgaben und Pflichten, des 
Staates in  den Hintergrund ge
drängt. Auch da, wo man im 
Grundsatz die freie M arktw irt
schaft bejaht, steht man auf dem 
Standpunkt, daß den für die W irt
schaftspolitik verantwortlichen Be
hörden nicht nur ein entscheiden
des W ort der Beurteilung aller wirt- 

. schaftlichen Fragen, auch wenn sie 
eigentlich der privatwirtschaftli
chen Sphäre allein Vorbehalten 
sein sollten, eingeräumt werden 
muß, sondern daß sie auch zu ta t
kräftigem Handeln ermächtigt sein 
müßten. Auf diesem Boden ist der 
Entwurf eines Gesetzes gegen 
W ettbewerbsbeschränkungen ge
wachsen, und im Sinne dieser Ten
denz ist er in den Beratungen des 
Bundestages zu seiner heutigen 
Gestalt fortentwickelt worden.

U nklare B egriffsbestim m ung  
verm ehrt d en  K o n flik ts to ff

Die Exekutive w ird nur zu leicht 
geneigt sein, diese Tendenz des 
Gesetzgebers in möglichst großem 
Umfang in die Praxis umzusetzen. 
Es liegt auf der Hand, daß der

Alle in  der A b te ilu n g  „Zeitgespräch“ verö ffen tlich ten  B eiträge  s in d  fr e ie  M einungsäußerungen  von  P er
sönlichkeiten aus W irtschaft u n d  P o litik  u n d  von  in - un d  ausländischen  M itarbeitern . S ie  en th a lten  ke ine  
Stellungnahm e der R ed a k tio n  u n d  sin d  ke in e  o ffiz iö sen  Ä u ß eru n g en  d er herausgebenden  In s titu tio n en ,
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mögliche Konfliktstoff zwischen 
Kartellbehörde und W irtschaft um 
so größer sein muß, je  unklarer 
die Begriffe, je  um strittener die 
Auslegung der einzelnen Bestim
mungen ist. Gerade bei diesem Ge
setz wird aber Erfolg oder Miß
erfolg davon abhängen, daß eine 
Atmosphäre gegenseitigen Verste- 
henwollens und nicht des Miß
trauens zwischen den Beteiligten 
geschaffen wird. Diese Gefahr be.- 
schwört aber das Gesetz in erheb- 
lidiem Ausmaß herauf, und daher 
kommen letztlich alle Bedenken, die 
auch bei einer noch so optimisti
schen Beurteilung nicht verstum 
men wollen.

Erst wenn man sich hierüber klar 
geworden ist, kann man die w ei
tere Frage stellen, ob nun die W irt
schaft auf ih re entscheidenden Le
bensfragen in diesem Gesetz die 
richtige Antwort finden kann. 
Denn letztlich kommt es doch dar
auf an, daß trotz aller vielleicht 
notwendigen Eingriffsmöglichkei
ten die Unternehm erfreiheit im 
Grundsatz unangetastet bleibt, weil 
auch sie mit dazu beiträgt, die Frei
heit aller zu sichern. Und hier ist 
die Befürchtung nicht von der Hand 
zu weisen, daß dieses notwendige 
Maß an Unternehm erfreiheit nicht 
erhalten geblieben ist.

Am besten läßt sich dies viel
leicht durch die folgenden Über
legungen verdeutlichen. Ist w irk
lich auf lange Sicht ein W irtschafts
ablauf denkbar, bei dem es kein 
Auf und Ab der Konjunkturen 
mehr gibt, bei dem nur eine „ste
tige Aufwärtsbewegung“ die w irt
schaftliche Entwicklung charakteri
siert? Ebenso wie es bisher trotz 
aller Bemühungen auch nicht ge
lungen ist, einen ewigen politi
schen Frieden zu sichern, genau 
so wird man aus der M arktw irt
schaft niemals ausschalten können, 
daß es auf mannigfache W eise zu 
Gefahrenperioden kommt, die das 
irgendwie berechenbare U nterneh
merrisiko ins Ungemessene steigern. 
Dann werden aber auch die Un
ternehm er sich immer w ieder zu
sammensetzen, um da gemeinsame 
Lösungen zu suchen, wo der ein
zelne entweder zu schwach ist, um 
diesem Druck entgegentreten zu 
können, oder wo die gestellten 
Aufgaben zwangsläufig die Zu
sammenarbeit fordern.

U ngleiche W ettbetBerbslage 
u n ter  versch iedenen  B etriebsgrößen

Als Beispiel mag vielleicht die 
ungleiche W ettbew erbslage vieler 
Mittel- und Kleinbetriebe im V er
hältnis zu kapitalkräftigen Groß
betrieben der Branche dienen, für 
deren Ausgleich bisher auch die 
meisten Kartellgegner keinen an
deren Ausweg gezeigt haben als 
den der Bildung von Abwehrkar
tellen, es sei denn, solche Groß
unternehmen würden grundsätzlich 
ausgemerzt. A ber dem steht ja  ge
rade das Prinzip der W ettbewerbs- 
freiheit entgegen, das dem Erfolg
reicheren alle Chancen offen las
sen will, auch wenn dies schließ
lich zu entscheidenden Verschie
bungen des Marktgleichgewichts 
führt. Daß eine Mißbrauchsübe'r- 
wachung solcher Großunternehmen 
dieses Problem im allgemeinen 
nicht befriedigend zu lösen vermag, 
ist auch kaum zu bestreiten.
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Ein anderes Beispiel bietet die 
Aufgabe, durch Rationalisierung, 
Typisierung oder Spezialisierung 
die Produktivität eines bestimmten 
Industriezweiges zu steigern. Vom 
einzelnen kann sie gar nicht gelöst 
werden. N ur durch die — notwen
digerweise einen Verzicht auf mehr 
oder weniger große Bereiche der 
Entschluß- und Bewegungsfreiheit 
einschließende — Gemeinschafts
arbeit eines großen Teils der in 
Frage kommenden Unternehmun
gen sind hier Erfolge möglich.

Ü bersteigerter P erfek tion ism us  
d er W ettbew erbsfreiheit

W ie hat nun das Kartellgesetz 
diese Fragen gelöst? Für das Ab
w ehrkartell ist im Prinzip über
haupt keine Möglichkeit vorgese
hen. Auch die sogenannte General
klausel verm ag nur in besonders 
krassen Ausnahmefällen zu helfen. 
Rationalisierungskartelle sind zwar 
möglich, aber durch zahlreiche Vor

schriften und Beschränkungen so 
erschwert, daß man nicht erwarten 
kann, auf diesem W ege sehr viel 
w eiter zu kommen. Man hat zwar 
immer wieder auf die am erikani
schen V erhältnisse hingewiesen 
und damit die eigenen Überlegun
gen zu begründen versucht, über
sehen w urde jedoch, daß man 
amerikanische Unternehmer-M en
talitä t keineswegs auf das in völ
lig anderen Vorstellungen gewach
sene westeuropäische Unternehmer
tum übertragen kann. Indem der 
Gesetzgeber den Perfektionismus 
der W ettbew erbsfreiheit überstei
gerte, verlor er den Zusammen
hang mit den realen Tatsachen un
seres W irtschaftslebens.

Es hat daher nicht viel Sinn, diese 
Beispiele noch um w eitere zu ver
mehren. Man hat es eben allen 
politischen Kräften recht machen 
wollen und damit die Arbeit des 
Unternehmers auf Grund w irt
schaftstheoretischer Spekulationen 
unnötig erschwert. Das Gesetz wird 
sicherlich dazu beitragen, den W ett
bewerb noch stärker zu forcieren.

Man kann aber auch nicht über
sehen, daß es eine ernste Bedro
hung der Stellung des deutschen 
Unternehmers in unserer Volks
gemeinschaft bedeutet, w ird ihm 
doch eine Handlungsweise unter
stellt, die ihm wesensfremd ist, wo
durch gegen seine redliche Arbeit 
eine W elle des M ißtrauens ausge
löst werden muß. W ie kann etwa 
der Verbraucher zu einer M arkt
wirtschaft V ertrauen haben, die 
offenbar von M ännern betrieben 
wird, die solcher Vorschriften be
dürfen, um nicht zu einer Gefahr 
für das Gemeinwohl zu werden?

Der Unternehmer muß sich mit 
dieser Lage abzufinden versuchen. 
Er ist aber davon überzeugt, daß 
insbesondere die praktische Erfah
rung früher oder später dazu zwin
gen wird, seine Entscheidungsfrei
heit w ieder in einem Ausmaß her
zustellen, das er zur Durchführung 
seiner Aufgaben braucht. W ird dies 
nicht geschehen, so muß dieses Ge
setz zwangsläufig zu einer neuen 
Form des staatlichen Wirtschafts
dirigismus führen und damit eines 
Tages auch zur Beseitigung der 
Freiheit, zu deren Erhaltung das 
Gesetz doch eigentlich bestimmt 
sein sollte. (v. K.)
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Aus G etverkschaßskreU en:

Ein Gesetz gegen oder für Kartelle?

] J)as vielumstrittene Kartellgesetz 
i ist nach endlosen Abänderungen 
 ̂ vom Bundestag verabschiedet wor- 

( den. Wie immer man über den In- 
1 halt im einzelnen denken mag, so 
1 läßt sich doch heute schon eines 
i feststellen: Das Ereignis bezeidinet 
e eine gewisse Zäsur im W irtsdiafts- 
( denken unserer Zeit, die erkennen 
1 läßt, daß jahrzehntelanges geisti- 
( ges Ringen um einen ökonomi- 
£ sdien Problemkomplex schließlich 
c doch einen gewissen Niederschlag 
i in der wirtsdiaftspolitisdien Praxis 
j zu verzeichnen hat.

Zwei Dinge sind es vor allem, die 
I man bei der Betrachtung des Ge- 
£ setzeswerkes aufzeigen muß. Zu- 
I nächst einmal ist jenes Reidisge- 
1 richtsurteil von 1897, das im Namen 
e einer falsch verstandenen Gewerbe- 
f freiheit das Recht zum Zusammen- 
£ sdiluß zur Unterminierung eben 
c dieser M arktfreiheit proklam iert 
1 hatte, endlich offiziell zum Irrweg 
c gestempelt worden. Die Justiz 
T wurde vom Gesetzgeber korrigiert.

Zweitens hat man das Prinzip 
c anerkannt, wonach der Staat offi- 
5 2iell verantwortlich ist dafür, daß 
t ein gewisses Maß von Freiheit auch 
iin der W irtschaftssphäre erhalten 
l bleibt bzw. geschaffen wird. Der 
(Gedanke beginnt sich durchzuset- 
jzen, daß die politische Freiheit zu- 
cgrunde gehen muß, wenn sich die 
■'Wirtsdiaft an — und seien es auch' 
sselbstgeschmiedete — Ketten ge
w öhnt.

Zw ei K a rd in a lfeh le r
Dabei allerdings hat man einen 

paradoxen Schritt zurück getan: 
D ieselbe Justiz, der man eigentlich 
im  ersten Akt die Enge ihres Blick
feldes und das Versagen in der 
Funktion eines Richtungweisers 
k lipp  und klar bescheinigt hat (wie 
m an  das gegenüber der Inflations
rechtsprechung schon einmal tun 
mußte) — eben diese gleiche Justiz 
e rh ä lt einen Freibrief, in letzter In
s tan z  zu entscheiden darüber, ob 
u n d  wieweit der Staat die W irt
schaftsfreiheit erhalten darf. Man 
w ird  diese Tatsache als einen der 
K ardinalfehler des Gesetzes be
zeichnen müssen. Mit der Konstruk
t io n  der Beschwerdegerichte, die im

Gegensatz zur alten K artellverord
nung von 1923 ohne Hinzuziehung 
wirtschaftlich sachverständiger Bei
sitzer entscheiden, hatte dieser 
Grundfehler sich bereits in den 
Regierungsentwurf eingeschlichen.

Kardinalfehler Nummer zwei: Die 
Rückgängigmachung von Fusionen, 
die zu wettbewerbsbeschränkenden 
M ammutunternehmen führen, ist 
durch Streichung der im Regie
rungsentwurf so sorgfältig ausge
arbeiteten §§ 18 bis 22 verhindert 
worden; die Kartellbehörde kann 
hier nur nocäi als Registrierrnaschine 
auftreten. Sicherlich ist es sehr 
schwierig, einmal gewachsene Groß
unternehm en auf ein w ettbew erbs
konformes Maß zurückzuführen, und 
zweifellos kann dabei sehr viel Por
zellan zerschlagen werden, wenn 
die Gesichtspunkte der technischen 
und finanziellen Leistungsfähigkeit 
nicht genug gewürdigt werden. 
Aber gerade für die Beurteilung 
der Finanzfragen hätte die Kartell
behörde, für die immerhin ökono
mische Überlegungen entscheidend 
wären, durchaus die erforderliche 
Qualifikation. Angesichts der Un
möglichkeit, nun noch irgend etwas 
gegen das Wachstum betriebsw irt
schaftlich nicht zu rechtfertigender 
M ammuttrusts zu tun, dürfte wohl 
die Sozialisierung — die die ultima 
ratio zur Verteidigung der Inter
essen der Allgemeinheit w äre — 
neuen Auftrieb erhalten.

P roblem  d er „schw arzen K a rte lle“
Im Verfahrensmäßigen liegt der 

eigentliche Angelpunkt zu der 
Frage, ob mit diesem Gesetz denn 
nun die „Magna Charta des Ver
brauchers" verwirklicht werden
kann. Da man in § 39 Ziffer 1 trotz 
der ursprünglichen gegenteiligen 
Entscheidung des W irtschaftspoli
tischen Ausschusses, doch die For
mulierung der Regierung statt der 
besseren des Bundesrates gewählt 
hat, ist es sehr fraglich, ob nun 
noch irgend etwas gegen „schwarze 
Kartelle" geschehen kann. Nach 
dem Bundesratsvorschlag hätte 
schon derjenige mit einer Geldbuße 
belegt werden können, der einen 
unwirksarnen V ertrag oder Be
schluß a u s f ü h r t .  Zeitweilig

schien es so, als wollte sich der 
Ausschuß diesen klaren Text zu 
eigen machen. Dann aber, behielt 
die Bundesregierung die Oberhand: 
Mit Buße belegt wird nur, wer sich 
„vorsätzlich über die Unwirksam
keit hinwegsetzt". W enn die Inter
pretation richtig ist, die z. B. der 
Kommentar Isay/Tschierschky zur 
alten Kartellverordnung von 1923 
gab, so liegt „Hinwegsetzen“ nur 
dort vor, wo einer der Kartellbe
teiligten den anderen mit Druck
maßnahmen bei der Stange halten 
will. Wo sich in einem nicht geneh
migten Kartell alle einig wären, 
gäbe es daher gar keine Möglich
keit zur Verhängung einer Buße, 
Und obendrein hat man dann das 
Bußgeld noch auf ein Zehntel zu
sammengeschnitten!

Z ersp litterung  
d er Z u stä n d ig ke iten

Schlimmer ist, daß man der Kar
tellbehörde kein Untersagungsver
fahren zugestanden hat, obwohl der 
ohnehin schon schwache „Aus
kunftsparagraph" 46 noch w eiter 
ausgehöhlt wurde. Und endlich hat 
man im § 44, der die Zuständigkeit 
regelt, so nebenbei ein trojanisches 
Pferd auftauchen lassen. Im Regie
rungsentwurf w ar das Kartellamt 
logischerweise für alle Kartelle zu
ständig, die es nach diesem Ent
wurf überhaupt geben konnte. In
zwischen aber hat man noch eine 
ganze Reihe neuer Kartelltypen 
„erfunden" — und für diese ergibt 
sich nun eine Aufsplitterung der 
Zuständigkeiten, W enn man dem 
Bundeswirtschaftsminister die Ent
scheidung über die gefährliche 
„Generalklausel" (§ 8) abnehmen 
wollte, nach der Kartelle mit dem 
Gemeinwohl m otiviert werden kön
nen wie in alten Zeiten, so mag das 
noch verständlich erscheinen. Aber 
eine Reihe von Kartellen fallen nun 
unter Umständen in die Zuständig
keit der obersten Landesbehörden, 
nur weil sie im ersten Entwurf zu
nächst nicht drinstanden!

Das betrifft vor allem die Kon
ditionen- und Rabattkartelle, weiter 
aber auch die Rationalisierungskar
telle. Hier handelt es sich gerade 
um die schwierigsten Grenzfälle 
zwischen Zulässigem und Gefähr
lichem — und ausgerechnet diese 
bleiben nun den am schlechtesten
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ausgerüsteten Instanzen Vorbehal
ten, solange nicht nadizuweisen ist, 
daß sie über ein Land hinaus- 
reidien. W enn auch nach § 51 das 
Bundeskartellamt am V erfahren vor 
den obersten Landesbehörden be
teiligt sein soll, so ist doch zu be
fürchten, daß gerade bei der diffi
zilen M aterie der Konditionenkar
telle z. B. auf diese W eise eine 
Spaltung in der Kartellpolitik her
aufbeschworen wird.

Begrüßenswert ist, daß man nur 
echte Strukturkrisen, nicht aber 
Konjunkturiückschläge als K artel
lierungsgrund akzeptiert. Gut ist 
auch der „Oligopolabsatz" in § 22, 
insofern er vielleicht das Vorgehen 
gegen schwarze Kartelle ermög
licht, wobei es allerdings offen 
bleibt, ob er durchführbar ist.

P re isb in d u n g  d er zw e iten  H a n d
In der Frage der Preisbindung 

der zweiten Hand haben die M ar
kenartikler im Prinzip gesiegt: W ir 
bekommen dieses Instrum ent zur 
Verhinderung des Preiswettbewerbs 
auf dem V erbraudierm arkt zu einer 
Zeit gesetzlich legalisiert, da es in 
vielen anderen Ländern in die 
Brüche geht. Das ist um so verw un
derlicher, als der Ausschuß im 
Frühjahr 1956 zunächst die gene
relle Zulassung der Preisbindung 
der zweiten Hand für M arkenartikel 
abgelehnt hatte. Immerhin hat man 
eine bessere Definition gefunden: 
M arkenwaren sind nur solche, die 
qualitativ gleichbleiben oder besser 
werden. H ier freut sich der Chronist, 
daß vielfältige Bemühungen doch 
etwas zur Einsicht beigetragen 
haben. Damit wird nämlich der Ge
fahr vorgebeugt, daß Herstellerfir
men, die aus optischen Gründen 
gern den einmal fixierten Festpreis 
halten möchten, eben durch die 
Preisbindung in Versuchung ge
raten, Kostensteigerungen in leich
ten Qualitätsverschlechterungen auf
zufangen.

Erfreulich ist auch, daß man sich 
nicht mit einer bloßen Überwachung 
der Handelsspannen begnügt hat. 
Die Preisbindung kann für unwirk
sam erklärt werden, wenn sie zur 
V erteuerung der W are führt oder 
ein Sinken ihres Preises verhindert. 
Aber ist das letztere nicht eigent
lich der Zweck jeder Preisbindung 
an sich?

Die  A n w e n d u n g  is t en tscheidend
Entscheidend sind nicht die ein

zelnen Paragraphen. Entscheidend 
wird sein, wie sie durchgeführt 
werden. Davon hängt es ab, ob sich 
das Gesetz gegen oder — im V er
gleich zum strengeren M ilitärregie
rungsgesetz — für die Kartelle aus
wirkt. Auch die personelle Auswahl 
für das neue Kartellamt, das man 
erfreulicherweise nach Berlin ge
legt hat, ist von erstrangiger Be
deutung. Dieses „Grundgesetz der 
Wirtschaft" kann vielleicht dem 
Arbeitnehm er einmal das Gefühl

verm itteln, daß er nicht mehr das, 
was er heute im Lohn erwirbt, mor
gen über den Preis w ieder verliert. 
Zeigt sich in der Durchführung, daß 
angesichts zahlreicher Durchlöche
rungen dieses Schwert zerbricht, so 
kann man die Q uittung für allzu 
eifrigen Lobbyismus nur zu leicht 
in  der Form bekommen, daß die 
Arbeitnehmerschaft mehr denn je 
allein in Lohnkorrekturen das Ge
gengewicht zu der Ohnmacht sieht, 
zu der sie als Verbraucherschaft ge
genüber allmächtigen Kartellzaren 
verdam m t zu sein scheint. (-ne)

A u s  K re is e n  lib e ra le r  K a r te llg e g n e r :

Ein Sieg des „Lobbyismus"?

M it dem endlich verabschiedeten 
Gesetz gegenW ettbewerbsbeschrän- 
kungen beginnt zwar ein neuer 
Abschnitt deutscher Kartellpolitik. 
Aber die Kartelldiskussion ist durch 
dieses Gesetz beileibe nicht ent
schieden. Keine der einander ge
genüberstehenden Grundauffassun
gen wurde rein oder auch nur über
wiegend übernommen. Das erzielte 
Kompromiß ist das Ergebnis eines 
Kräftespiels von Mächten und In
teressen, das nur mit großer Mühe 
zu einem notdürftigen Ausgleich ge
führt werden konnte. Bei kaum 
einem anderen Gesetz sind die In
teresseneinflüsse auf das Gesetz
gebungsverfahren so deutlich zu
tage getreten. Selten hat der Lob
byismus ein so unverblüm tes W ir
ken entfaltet und sind gleichzeitig 
in der parlamentarischen Debatte 
die wahren Absichten so häufig 
und offensichtlich hinter kaschier
ten Argum enten verborgen worden. 
Die Verabschiedung des Gesetzes 
hat gelehrt, daß es in einer von 
starken Machtgruppen beherrschten 
Demokratie schlechthin unmöglich 
ist, eine weitgehende gesetzliche 
Sicherung der W ettbewerbsfreiheit 
auf Anhieb zu erreichen.

Das Gesetz ist in recht unabge
wogenem V erhältnis aus Elementen 
des Verbots- wie des Mißbrauchs
prinzips zusammengesetzt. Auf be
stimmte Bereiche findet es über
haupt keine Anwendung. Ob das 
Gesetz positive W irkungen zu zei
tigen oder gar einen W endepunkt 
in der W ettbewerbspolitik herbei

zuführen vermag, ist vorerst eine 
völlig offene Frage. Fest steht nur, 
daß es in sehr weitem Urnfang 
Möglichkeiten zur Beschränkung 
des W ettbew erbs eröffnet. W ie weit 
von diesen Möglichkeiten Gebrauch 
gemacht werden wird und wie weit 
die vom Gesetzgeber vorgesehenen 
Grenzen abgesichert w erden kön
nen, kann allenfalls verm utet w er
den. Sicher erscheint nur, daß das 
Ringen um die Formulierung der 
wichtigsten Gesetzesvorschriften 
sich nunmehr bei der Auslegung 
dieser Vorschriften in der Praxis 
fortsetzen wird.

Jed es K a rte ll 
k a n n  lega lis iert w erd en !

Das gilt zunächst für den m ate
riellen Teil, der durch überaus zahl
reiche und in ihren Auswirkungen 
noch kaum übersehbare Ausnahmen 
so sehr zu einer bloßen Kulisse ge
worden ist, daß schlechthin jede Art 
von Kartellen eine Chance hat, 
sich zu legalisieren. 12 K artellarten 
sind entw eder allgemein erlaubt 
oder können auf A ntrag erlaubt 
werden. Diese Ausnahmen wiegen 
gewiß nicht alle gleich schwer. Von 
der Zielsetzung des Gesetzes her 
betrachtet, kommt die V erw ässe
rung des Kartellverbotsgrundsatzes 
in den Bestimmungen über das Ra
battkartell (§ 3), das „Rationalisie
rungssyndikat" (§ 5 Abs. 3), das Ex
portkartell mit Inlandsregelung 
(§ 6 Abs. 2), die vertikale Preisbin
dung (§ 16) und die Ausschließlich
keitsvereinbarungen (§ 18) am
stärksten zum Ausdruck. Mag es auch
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v ie lle id it gelingen, die Emanzipa
t io n  der Rabattkartelle zu Preiskar
te lle n  durch strenge Handhabung 
d e r  vorgesehenen Kautelen noch 
leidlich zu verhindern, so dürften 
doch  die für die Rationalisierungs
u n d  Exportkartelle eröffneten Mög
lichkeiten einer Preis- und Syndi
katsregelung zu einer sehr starken 
W ettbewerbsbesdxränkung führen. 
H ierbei ist zu beaditen, daß der 
Ermessensspielraum der Kartell
behörde zwar nidit völlig beseitigt, 
a b e r  durdi teilweise Umwandlung 
d e r  Kann- in M uß-Vorsdiriften 
doch redit erheblidi eingesdiränkt 
w urde. Sdiier unangreifbar gewor
d e n  sind audi die sogenannten Aus- 
sciiließlidikeitsklauseln, die die ju- 
ristisdien Bauelemente fast jeder 
W ettbew erbsbesdiränkung darstel
le n  und die ein Abgeordneter im 
W irtsdiaftspolitisdien Aussdiuß mit 
R edit als die „gefährlidisten Instru
m ente der M arktstrategie" bezeidi- 
n e t hat. Die durdi die kum ulative 
Fassung des § 18 erreidite Immuni
tä t  soldier W ettbewerbsbesdirän- 
kungen ist vom Grundkonzept her 
gesehen sdiledithin untragbar und 

^ revisionsbedürftig. Ihre Auswir
kung muß insbesondere an der Tat
sache ermessen werden, daß diese 
A ussdiließlidikeitsklauseln häufig 
auch in Schemaverträgen enthalten 
sind, also massenhaft Vorkommen, 
lund so oft noch in Kombination mit 
anderen WettbewerbsbescJiränkun- 
igen die M ärkte sehr weitgehend 
;reglementieren.

Die Vermengung rein zivilrecht- 
' lieber Interessenabwägung mit 
wettbewerbspolitisdien M aßstäben 
hat den § 18 zu einem sonderbaren 
Wechselbalg w erden lassen. Es ist 
wahrsdieinlidi, daß er durdi die an 
der Rechtsprechung zu § 138 BGB 
orientierten Gerichte so eng ausge
legt werden wird, daß er w ettbe
werbspolitisch wirkungslos bleiben 
muß. Diese und die zahlreichen 
sonstigen Aufweichungen des ma
teriellen Teiles des Gesetzes (etwa 
der völlige Verzicht auf eine w irk
same Konzentrationskontrolle) ma
dien das Gesetz in beträchtlichem 
Ausmaß zu einem „Kartellzulas
sungsgesetz". W ell aber die Aus
höhlung im materiellen Teil nicht 
zuletzt aus rein wahlpolltischen 
Rücksichten nicht mehr weiterge-

trieben werden konnte, haben sich 
die Bemühungen der K artellver
botsgegner schließlich auf den Ver
fahrens- und organisationsrechtli- 
dien Teil konzentriert.

D er ju s tis ie l le  P erfek tio n ism u s
H ier w urde durdi einen der 

V erwaltungspraxis unangem es
senen justiziellen Perfektionismus, 
der den Reditsschutzgedanken über
betont, eine weitere Abschwächung 
derjenigen materiellrechtlichen Be
stimmungen erzielt, die noch gegen 
W ettbewerbsbeschränkungen Vor
beugen könnten. Von der aufschie
benden W irkung der Rechtsmittel 
auch bei Verfügungen gegen Miß- 
bräudie bis zu zahlreichen kleinen 
verfahrensrechtlichen Finessen zeigt 
sich die hemmende Tendenz, die 
wirksam gemacht werden sollte. 
Das tiefe M ißtrauen gegen die 
Kartellbehörde, noch ehe diese 
überhaupt geboren ist, hat diesem 
Teil des Gesetzes sein Gepräge ge
geben. Es ist jedoch nicht sicher, 
ob gerade der verfahrensrecht
liche Komplex sich nicht auch für 
die K artellinteressenten selbst als 
nachteilig erweisen wird.

überladen mit in letzter Minute 
eingefügten und teilweise ganz un
sorgfältig durchdachten Bestimmun
gen, ist das Gesetz im materiellen 
wie im verfahrensrechtlichen Teil 
äußerst kompliziert. Es ist im Bun
destag offen ausgesprochen worden, 
daß die Sorge um ein Höchstmaß 
an Rechtsstaatlichkeit Versuche, das 
Verfahren zu verschleppen, in be
denklichem Maße begünstigt, ja  
sogar nahegelegt hat (Protokoll 
223. Sitzung, 13250). Die W irkung 
der V erfahrensregelung auf die

Funktion des Kartellgesetzes als 
wirtschaftspolitisches Instrum ent ist 
deshalb kaum günstig. Ursprünglich 
sollte das Gesetz überhaupt nur 

wirtschaftsverfassungsrechtli&e 
Normen zur Sicherung der W ett
bewerbsfreiheit setzen, nicht aber 
zu Eingriffen in das aktuelle w irt
schaftspolitische Geschehen dienen. 
Je  mehr Ausnahmen von der als 
Grufidsatz vorgesehenen V erbots
norm eingefügt wurden, desto mehr 
bekam das Gesetz einen interven
tionistischen Charakter. Je tzt muß 
die Kartellbehörde in zahlreichen 
Fällen tätig werden. Durch eine 
Einflußnahme auf ihre Entscheidun
gen kann eine bestimmte w irt
schaftspolitische Tendenz (mehr 
Freiheit —• weniger Freiheit) ver
folgt werden. Damit wächst die Ge
fahr, daß Fehlentscheidungen (im 
volkswirtschaftlichen, nicht im juri
stischen Sinne) der Kartellbehörde 
Fehlwirkungen auf den K onjunktur
ablauf zeitigen. Dagegen hilft auch 
die Nachprüfung der Gerichte nicht. 
Es kann wohl ernstlich nicht davon 
ausgegangen werden, daß gerade 
die Gerichte in der Lage wären, 
wirtschaftspolitischeFehlwirkungen, 
die etwa durch Kartelle oder durch 
Maßnahmen der Kartellbehörde ein- 
treten können, zu erkennen. Es soll 
nicht verkannt werden, daß in der 
Kartellrechtsprechung der letzten 
Jahre manche Entscheidung ergan
gen ist, die auch von hoher w irt
schaftspolitischer Einsicht des Ge
richts zeugt. Aber das ist kein Be
weis dafür, daß die jetzt vorgese
hene Ermessensnachprüfung, die 
sich theoretisch doch auch auf w irt
schaftspolitische Zweckmäßigkeits
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erwägungen erstrecken kann, eine 
Sidierung gegen w irtsdiaftspoliti
sdie Fehlwirkungen von Kartellen 
oder A ntikartellverfügungen sein 
könnten. Der heftige Streit um das 
Ausmaß der Ermessensnadiprüfung 
w ar indessen müßig. Vom Stand
punkt der Kartellbehörde dürfte es 
hingenommen werden können. Das 
Risiko, das hierin liegt, trifft n idit 
die Behörde, sondern die Geridite. 
Es sollte daher nidit wundern, wenn 
die Geridite sidi in dieser Hinsidit 
sehr zurüdchaltend zeigen werden. 
Andererseits muß betont werden, 
daß es in erster Linie an der Kar
tellbehörde liegt, in den Fällen, in 
denen ihre Entsdieidung auf w irt
sdiaftspolitisdien Erwägungen be
ruht, klar und überzeugend formu
lierte Begründungen zu geben. Ge
lingt ihr dies, kann sie der Ermes
sensnadiprüfung mit Ruhe ent
gegensehen.

Gerichtliche N achprüfung  
und E rm essensfrage

überdies ist der Ermessensspiel
raum, um den es sidi handeln kann, 
n id it mehr allzu groß. Der Gesetz
geber hat in m andien Fällen die 
Entsdieidung, ob eine Maßnahme 
w irtsdiaftspolitisdi als unsdiädlich 
oder förderlidi gelten soll, durdi 
die als M ußvorsdiriften gestalteten 
Ausnahmen sdion vorweggenom
men. Leider hat er sidi dagegen 
bei den Kriterien der Sdiädlidikeit 
meist auf sehr vage Generalklau
seln besdiränkt. Darin liegt die ei- 
gentlidie Problematik für die ge- 
riditlid ie Nadiprüfung. Ob die 
Reditsprediüng den Streit der N a
tionalökonomen über das notwen
dige Ausmaß und die Zweidcmäßig- 
keit eines freien W ettbewerbs wird 
klären können oder ob sie über
haupt geneigt sein wird, w esentlidi 
von der ihr vertrauten  privatredit- 
lichen Interessenabwägung auf der 
Basis von „W irtsdiaftskenntnissen 
für den Hausgebraudi" abzugehen, 
ersdieint zweifelhaft. Daß sie an- 
gesidits der w iderstreitenden volks- 
w irtsdiaftlidien Lehrmeinungen 
eher nadi altem juristisdiem  Braudi 
alle diejenigen Entsdieidungen über 
Fragen aus dem ökonomisdien Be
reich „dahingestellt sein lassen" 
wird, die sidi irgendwie umgehen 
lassen, liegt nahe. Dabei käme es 
gerade darauf an, daß die Redit-

sprediung den W ettbewerb als Ord
nungsprinzip anerkennt und daraus 
ihre M aßstäbe ableitet. Aber das 
würde ein Denken in ordnungspoli
tischen und volkswirtschaftlichen 
Zusammenhängen voraussetzen. Es 
ist deshalb, w ie angedeutet, eine 
Frage der persönlichen Einstellung, 
der Ausbildung und damit der per
sonellen Besetzung der Kartell
senate, aber audi schon der Kartell
behörde. Der justizförmige Charak
ter des Kartellamtes und des Ver
fahrens ist unter diesem Gesichts
punkt nicht unbedingt günstig.

Trotz aller Mängel wird man dem 
Gesetz die Möglichkeit, sich letzt
lich doch noch positiv auszuwirken, 
nicht schlechtweg absprechen kön
nen. Der Verbotsgrundsatz in § 1 
ist zwar ausgehöhlt, aber er bleibt 
wenigstens als eine Dokumentation 
der Zielsetzung dieses Gesetzes be
stehen. So wird er stets der Maß
stab sein, an dem sich die Ausle
gung der Ausnahme- wie der Miß- 
brauchsvorsdiriften zu orientieren 
hat. Das gleiche gilt für das pflicht
gemäße Ermessen der Kartellbe
hörde. Soweit W ettbew erbsbe
schränkungen zugelassen sind,*un
terliegen sie der Aufsicht und dem 
Risiko des Einschreitens. W enn auch 
der Kartellbehörde eine schwierige 
Beweislast auferlegt ist, so ist ihr 
hier doch zumindest ein Ansatz
punkt geblieben. Die Erfahrungen 
daraus bieten die Chance, eine 
etwa als notwendig erachtete Ä n
derung des Gesetzes künftig dem 
Parlam ent gegenüber an Hand kon-

In  Sicht des ted in ischen  Fortschritts :

kreter Fälle zu dem onstrieren. Die 
Anmelde- und Registriervorschrif- 
ten werden außerdem bewirken, 
daß zunächst einmal offenkundig 
wird, wo, durch wen, in welchem 
Umfang und aus welchen Gründen 
der W ettbewerb beschränkt werden 
soll. Es wird sich erweisen, ob und 
wieweit der Verzicht auf ein Kar
tellverbot nicht doch zu einer Durch- 
kartellisierung der W irtsdiaft füh
ren wird.

D as Gewicht der Ö ffentlichkeit
Jedenfalls stellt der jährliche ¿e- 

richt des Kartellam tes an den Bun
destag sicher, daß das Problem der 
W ettbewerbsbeschränkung nicht aus 
dem Bewußtsein der Öffentlichkeit 
verschwindet und nicht w ie früher 
zu einem Tabu wird, zu einer An
gelegenheit, die die Interessenten 
womöglich auf Kosten anderer un
ter sich ausmachen. Ob schließlich 
aus der Publizitätspflicht der Kar
telle auch eine erzieherische W ir
kung erwächst, die zu größerer 
W achsamkeit des Publikums, der 
W irtschaftspresse oder der V er
braucherverbände, aber auch zu 
einer Mäßigung der Kartellinter
essenten selbst führt, bleibt zwar 
offen, ist aber nicht ganz unw ahr
scheinlich, überhaupt wird, w ie so 
oft, auch hier vom M aßhalten die 
W irkung des Gesetzes abhängen, 
W enn von der W ettbew erbsbe
schränkung nur der unbedingt not
wendige Gebrauch gemacht wird, 
mögen die Ausw irkungen des Ge
setzes günstiger sein, als man jetzt 
vielleicht erw arten könnte. (Si)

Kartellpolitik und technischer Fortsdiritt

Jg s ist sehr zu bedauern, daß die 
Verabschiedung des Kartellge
setzes noch in dieser Legislatur
periode zu einer Prestigefrage ge
macht worden ist. Noch mehr zu 
bedauern ist, daß man nach der 
mühevollen Erarbeitung des Ent
wurfs nicht mehr den Mut gehabt 
hat, sich nochmals über Sinn und 
Notwendigkeit eines solchen „wirt
schaftlichen Grundgesetzes "Rechen
schaft abzulegen. So ist die End
formel dieses Gesetzes aus M angel, 
an empirischen Unterlagen und aus 
einer dogmatischen Verengung des

Horizontes zu einem Kompromiß 
zwischen theoretischen Modellen 
geworden.

M ißbrauch w irtschaftlicher Macht
Alle W irtschaftswissensdiaftler 

und W irtschaftspraktiker sind sich 
wohl darüber einig, daß weder 
durch dieses noch durch ein anderes 
Kartellgesetz ein „vollständiger 
W ettbewerb" herzustellen ist. Der 
„vollständige W ettbewerb" ist eine 
Modellfigur, die es nie gegeben 
hat und die es nie geben wird. 
Aus jeder wirtschaftlichen Dyna
mik bildet sich wirtschaftliche
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Macht. Die Begründung wirtschaft- 
lid ie r Macht durch Kartellabreden 
ist nur eine Ersdieinungsform im 
wirtschaftlichen W ettbewerb. Da 
m an das richtig erkannt hat, hat 
m an  aucii das Oligopol und das 
marktbeherrschende Unternehmen 
in  den Rahmen des Kartellgesetzes 
einbezogen. Durdi diese Aus
weitung des Umfangs, die wohl 
aus der Verwischung der Defini
tionen im angelsächsischen Sprach
gebrauch resultiert, ist in die An
wendbarkeit des Gesetzes eine 
Unsicherheit getragen worden, die 
sowohl der Kartellbehörde wie 
den juristischen Instanzen noch 
v ie l zu schaffen machen wird. 
W enn man aber schon zu der Er
kenntnis gelangt war, daß mit dem 
Verbot von M arktabreden allein 
niciit die schädlichen Einflüsse von 
Machitzusammenballungen auf dem 
M arkt zu beseitigen sind, so hätte 
man den Mut haben sollen, die 
ganze Fiktion einer Kartellgesetz
gebung fallen zu lassen und da
für ein streng gezieltes Gesetz 
schaffen sollen, das den M ißbraudi 
wirtschaftlicher Macht unterbindet. 
Im Rahmen eines solchen Gesetzes 
hätte man sogar dem Kartell eine 
Ordnungsfunktion marktkonformer 
A rt einräumen können. Denn nicht 
die wirtschaftliche Macht ist straf
bar, sondern ihr Mißbrauch.

D ynam ik der P roduktion  verän dert 
d ie  W ettbew erbsbasis

über eines hat man sich meines 
Erachtens jedoch in den langen 
Jahren der K artelldebatte zu wenig 
Gedanken gemacht: nämlich über 
die Dynamik, die der Produktions
prozeß in den nächsten Jahren 
durch die fortschreitende Auto
matisierung erhalten wird. Im V er
lauf der K artelldebatte ist den
jenigen, die in der Zusammenbal
lung zu wirtschaftlichen Macht
gebilden ein M ittel des wirtschaft
lichen Fortschritts im Sinne fort
schreitender Kostendegression se
hen wollten, und zwar durchaus

zu Recht, vorgehalten worden, 
daß die M ammutbetriebe keines
falls. mehr m it sinkenden, sondern 
in Anbetracht ihrer Bürokratisie
rung eher mit steigenden Kosten 
arbeiten. Die Entwicklung zur 
Automation wird hier manche Er
fahrungstatsache grundlegend än
dern, W enn auf der einen Seite die 
Automation die Entwicklung zur 
Spezialproduktion nahelegt, so wird 
sie andererseits zu einer außer- 
ordentliciien Erhöhung des Produk
tionsvolumens führen. Es dürfte zu 
erw arten sein, daß auf diese W eise 
viel mehr Spezialm ärkte entstehen, 
von denen jeder in einem bestimm
ten Raum schon von einem Produk
tionsunternehm en m ittlerer Größe 
von  beherrscht werden kann. Die 
Erhaltung einer kontinuierlichen

Produktion wird es sogar zur Not
wendigkeit machen, den Gesamt
bedarf eines verhältnism äßig großen 
M arktgebietes allein zu befriedigen. 
W ie verträgt sich ein derartiger 
Prozeß, der sich in seinen Anfängen 
schon in nächster Zeit abzeichnen 
wird, mit den klassischen Vor
stellungen „schädlicher M arktbe
herrschung", die bei der Erarbei
tung des neuen Kartellgesetzes 
Pate gestanden haben? W ird man 
noch irgendeinen Prozentsatz am 
M arktanteil als wettbewerbsschäd
lich ansehen können? Gerade auf 
dem engen M arkt Europas wird 
die Entwicklung zur Automation 
die M arktwirtschaft vor ganz neue 
Aufgaben stellen, bei denen auch 
das Modell des W ettbew erbs 
Korrekturen erfahren wird. (h)
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Kartell und Wettbewerb in der Sdiweiz

J ) ie  Schweiz ist seit einem halben 
Jahrhundert zum „kartellreidi- 
sten“ Land der Erde geworden. 
Die Anfänge der Verbandswirt- 
schaft reidien aber bis weit in das 
vergangene Jahrhundert zurück.

Der erste W eltkrieg und die 
nachfolgenden K risenjahre gaben 
der Verbandswirtschaft neuen Auf
trieb. Es w aren die Jahre  heftiger 
Arbeitskämpfe, in denen der sozial
demokratische Abgeordnete Grimm 
(1924) erstmals den Bundesrat um 
eine Untersuchung „über die W ir
kungen der Reglementierung der 
Produktionspreise“ anging. Drei 
Jah re  später erk lärte sich der 
Bundesrat zur Prüfung dieser und 
anderer A nträge aus dem N ational
ra t bereit. Die Preisprüfungskom
mission als beratende Instanz des 
eidgenössischen W irtschaftsdeparte
m ents hat seither unzählige V er
bände aus allen W irtschaftskreisen 
untersucht.
L ange E rfahrungen kom m en dem  

G esetzgeber zugu te
In den vergangenen dreißig 

Jahren hat sich nun ein großer Ge
sinnungswandel vollzogen, der in 
dem Bericht der Preisbildungs
kommission seinen Niedersdilag 
finden mußte. Die beiden Sozial
partner in der Maschinenindustrie 
begruben w ährend der W eltw irt- 
sdiaftskrise die Streitaxt und 
schlossen im, Jah re  1937 das „Frie
densstatut" ab, das für die ganze 
W irtschaft richtungweisend wurde 
und bis heute andauert. Gewerk
schaften und Industrieverbände 
lernten, aufeinander Rücksicht zu 
nehmen, und kartellartige Bindun
gen konnten auch in die Gesamt
arbeitsverträge, etwa bei der Ein
stellung von organisierten oder 
nichtorganisierten Arbeitern, Ein
gang finden. Der Staat aber nahm 
sich in den Krisenjahren unter 
„Notrecht" (Vollmachtenrecht) der 
besonders gefährdeten W irtschafts
zweige an, deren wichtigste die 
Landwirtschaft und die Uhrenin
dustrie waren.

Vor und während des zweiten 
W eltkrieges hat sich überdies die 
Bundesregierung weitgehend der 
V erbände bedient, indem sie ihnen 
nicht nur Kontrollbefugnisse, son
dern auch Verwaltungsaufgaben, 
etwa bei der Zuteilung der Roh

stoffe und V erteilung der Fertig
fabrikate und bei der Preisaufsicht, 
übertrug.

Nach dem W eltkrieg zog man 
das Fazit aus den unter dem Not- 
recht entstandenen und gegen d ie ' 
Gewerbefreiheit gerichteten Rege
lungen und fügte die sogenannten 
W irtschaftsartikel in die Verfas
sung ein, um den Schutzbestimmun
gen für einzelne W irtschaftszweige 
und regionale Bezirke eine ver
fassungsmäßige Grundlage zu bie
ten. In diesem Rahmen w urde der 
Staat zu Maßnahmen gegen den 
Kartellmißbrauch ermächtigt.

E ine „schweizerische L ösung“
Es dauerte dann noch v ier Jahre, 

bis die Preisbildungskommission 
den Auftrag zur Abfassung eines 
Generalberichtes mit Vorschlägen 
für die Mißbrauchsbekämpfung er
hielt. Sechs Jah re  hat sie daran ge
arbeitet, und kaum lag der Bericht 
der Preisbildungskommission vor, 
wurde eine neue Kommission ein
berufen, um einen Gesetzentwurf 
vorzubereiten, der den Vorschlägen 
der Preisbildungskommission ent
sprechend Kartellmißbräuche be
kämpfen soll. Die Zeit drängt, weil, 
eine vor zwei Jahren von der 
Partei des Landesrings der Unab
hängigen, der Gründung National
rats Duttweiler, eingereichte Volks
initiative sich grundsätzlich für die 
Verbotsgesetzgebung einsetzt. Re
gierung und Parlam ent empfehlen 
dem Volk zwar Ablehnung, aber 
oft genug hat der Stimmbürger 
solche Empfehlungen in den W ind 
geschlagen.

Im Bericht der Preisbildungskom
mission „Kartell und W ettbewerb 
der Schweiz" wird eine „schwei
zerische Lösung" angestrebt; ein 
Kartellgesetz, so heißt es, darf 
keine „Konfektionsware" sein. Da 
in der Schweizer Referendumsde
m okratie ein künftiges Gesetz über 
Kartelle auf eine Volksabstimmung 
gefaßt sein muß, bemühen sich die 
Autoren ■— mit Erfolg —, „dem 
schweizerischen Volk die w irt
schaftlichen Erkenntnisse in mög
lichst unkomplizierter W eise zu 
verm itteln“.

Verbände, so heißt es im V or
wort, sind als nicht m ehr ausschalt
bare gesellschaftliche Gegebenheit

zu werten, und K artelle erscheinen 
der Kommission als „ambivalent, 
was jede Schwarz-Weiß-Malerei 
in das Gebiet des rein Spekulati
ven versetzt". Die Erfahrung lehÿ 
die Kommission, daß an der Wiege 
der Kartelle wohl w eit weniger 
„monopolistische Profitgelüste" als 
schwere Existenzsorgen gestanden 
haben, die sich aus ruinöser Kon
kurrenz ergaben. Später zutage 
tretende Mißbrauche seien von der 
O rganisation als solcher zu tren
nen, woraus sich nach Ansicht der 
Kommission für einen Staat west
licher Prägung die Notwendigkeit 
ergibt, Kartelle nicht grundsätz
lich zu verbieten, sondern Kartell
mißbräuche zu bekämpfen.

K arte lle  im  K a m p f  
gegen d ie  K on zen tra tion

Spricht die Kommission von Ambi
valenz der Kartelle, so ist doch un
verkennbar, daß sie die positiven 
Seiten in den Vordergrund rückt. 
Der ratio oeconomica stellt sie die 
ratio socialis zur Seite. „Eine jahr
zehntelange Erfahrung“, so heißt 
es, „lehrt, daß in der Schweiz ohne 
K artelle vermutlich eine industriel
le Konzentration in Erscheinung 
getreten wäre, die der sozial, 
staatspolitisch und kulturell w ert
vollen Produktionsdezentralisie
rung in nam hafter W eise Abbruch 
getan hätte".

Im Gegensatz zum deutschen 
W irtschaftsminister Erhard ist die 
Kommission nicht der Ansicht, 
„daß jede kollektive Preisbindung 
an  sich verwerflich sei". Zugege
ben wird, daß der kollektiv fixierte 
Preis das Ordnungsprinzip der 
freien M arktwirtschaft stört. Aber 
das müsse man angesichts der 
wirtschaftlichen Zwangsläufigkeit 
und auch der soziologischen Be
dingtheit der K artelle in Kauf neh
men, so wird man eben auch die 
Tatsache, daß sich die W elt der 
W irtschaft auf dèr Suche nach 
einem neuen Ordnungsprinzip be
findet, in Kauf nehm en müssen.

D er „m ögliche W ettbew erb“ 
w ird  angestreb t

Die Erkenntnis, daß ein neues 
Ordnungsprinzip erst im W erden 
ist, legt den therapeutischen Vor
schlägen der Kommission Fesseln 
an. Sie beurteilt die Aussichten 
gering, einen allen Interessen und
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Gesiditspunkten geredit werden
den Aüsgleidi zwischen W ettbe
werbsfreiheit und W ettbew erbs
bindung zu finden. Sie begnügt 
sidi daher mit einer „Sicherheits
grenze“, die sie in der „Gewähr
leistung der W ettbewerbs m ö g - 
l i c h k e i t “ gefunden zu haben 
glaubt.

Möglichen W ettbewerb bedeutet 
es nach Ansicht der Kommission, 
wenn es erstens dem W irtschaf
tenden erlaubt ist, sich in Selbst- 
verzidit auf bestimmte W ettbe- 
■werbsmöglichkeiten zu binden, und 
■wenn zweitens grundsätzlich da
für gesorgt wird, daß es allen 
■Wettbewerbswilligen möglich ist, 
sidi auf Grund ihrer Leistung um 
die Wette zu bewerben, das heißt, 
echten W ettbewerb zu betreiben.

Der Begriff des „möglichen W ett
bewerbs“ wird als Behelf bezeich
net. Dementsprechend sind die 
konkreten V erbesserungsvörschläge 
nur sehr allgemein gefaßt. So wird 
etwa innerhalb des Mißbrauchs
gesetzes ein Verbot für vertikale 
Bindungen und für gezielte Preis
unterbietungen, angeregt. Hand
fester sind die Anregungen zu
gunsten einer Erhaltung der kartell
internen persönlichen Freiheit.

Nun hat das W ort die neue Kom
mission,' die den Gesetzentwurf 
vorbereiten soll. Das Gesetz wird 
wohl zunächst nur bescheidene 
Ausmaße annehmen, und seine 
Stärke wird dann darin bestehen, 
daß es auf Grund neuer Erfahrun
gen ausbaufähig bleibt. (H. F.)

Sind Überschüsse ein wirtschaftliches Unglück?

Ein anhaltender Überschuß aus dem W arenverkehr mit dem Ausland ist 
kein nationales Verbrechen und kein wirtschaftliches Unglück. N atür

lich bedeutet er für das Überschußland eine M inderung des optimalen 
Lebensstandards, also einen Konsumverzicht, der durch eine echte Kapi
talbildung im Ausland seinen Ausgleich finden kann. Das ist die klassische 
Form der Verwendung internationaler Bilanzüberschüsse, ganz gleich, 
ob sie aus dem W arenverkehr oder dem übrigen Zahlungsverkehr re
sultieren. Bei dem relativ  hohen Lebensstandard in der Bundesrepublik 
w äre eine solche V erkraftung der Überschüsse sozial durchaus zu ver
antworten, es müssen nur die Voraussetzungen für einen solchen Kapital
verkehr geschaffen werden. Daneben gibt es noch andere Möglichkeiten, 
die inflatorische W irkung laufender Überschüsse zu neutralisieren. Nur 
eine Möglichkeit sollte man nicht diskutieren: durch eine isolierte W ä h -, 
rungsmanipulation die Außenhandelsverhältnisse so zu verschlechtern, 
daß eine Exportschrumpfung das zwangsläufige Ergebnis sein muß, so 
sehr die H andelskonkurrenten auch eine solche Lösung fordern mögen.

Dem steht nicht entgegen, daß wir bereitwillig an einer weltweiten 
Neuordnung der W ährungsrelation m itarbeiten können, sofern sie ohne 
Diskriminierung erfolgt. Überbewertung und Unterbewertung sind schließ
lich nur relative Begriffe, und gegenüber dem Dollar können wir uns 
schlecht auf eine U nterbewertung berufen. Irgendeinen W ert ,muß man 
schon als Norm anerkennen! Die Aufrechterhaltung unseres Außenhan
delsvolumens und seine stetige Ausweitung liegt im strukturellen Inter
esse einer vollbeschäftigten deutschen W irtschaft, zumal wenn die Auto
m atisierung des Produktionsprozesses zu einer enormen Erhöhung des 
Produktionsvolumens führen sollte.

Gewiß besteht in der heutigen Situation, in  der w ir keine anlage
mäßige V erw ertung der recht beachtlichen Überschüsse kennen, eine 
akute Gefahr inflationistischer Entwicklung. W enn man sagt, daß unser 
schwacher Kapitalm arkt einen Kapitalexport nicht gestattet, so dürfen 
wir uns nicht verhehlen, daß die jahrelang praktizierte Steuer- und Fi
nanzierungspolitik die Herausbildung ■ eines freien Kapitalm arktes ver
hindert hat. Auch das exorbitante Zinsniveau konnte die Kapitalbildung 
nicht anregen; Die Gewinnung von Kleinsparern wird nie ausreichen, 
um einen leistungsfähigen Kapitalm arkt zu schaffen. Dafür sind andere 
wirtschaftspolitische M ittel • erforderlich.

Aber auch außerhalb,des privatwirtschaftlichen Kapitalexports gibt es 
Mittel, die anfallenden Überschüsse sinnvoll zu verw erten. Die Steigerung 
der Importe (auch zur Lagerbildung) ist nur e i n e  Möglichkeit. W ir 
wissen, daß sie ihre Grenzen in cier Aufrechterhaltung einer ausge
wogenen Struktur der Binnenwirtschaft findet. Trotzdem glauben wir, 
daß die soziale Zurücksetzung mancher Bevölkerungsgruppen noch eine 
zusätzliche Bedarfsbefriedigung durch Importwaren vertragen kann. Aber 
wir sind auch in einer politischen Lage, in der der sinnvolle Einsatz 
politischer Kredite, die allerdings in einem entsprechenden Steueraufkom
men ihren innerwirtschaftlichen Ausgleich finden müßten, nicht von der 
Hand zu weisen ist. Politische Ziele sind schon vor den beiden W elt
kriegen häufig durch wirtschaftliche Opfer erreicht worden. (sk)

Wiedervereinigung ist keine Annexion und kein Anschluß!
Ober den Zweiten ’tätlgkeitsbericht 1954/56 des Forsdiungsbeirats für Fragen der Wiedervereinigung

D aß in der Bundesrepublik ein kompetentes Gre
mium geschaffen worden ist, das sich wissen

schaftlich fundiert mit allen wirtschaftlichen und sozia
len Problemen der W iedervereinigung befaßt, ist eine 
Mindestleistung, zu der wir im Dienste dieses vor
nehmsten politischen Zieles verpflichtet sind. Es dürfte 
als ein erfreuliches Zeichen innerpolitischer Gleichge- 
stimmtheit wenigstens auf diesem Problemsektor ge
deutet werden, daß jenseits des politischen Tages
streites ein Gremium von W issenschaftlern in seinen 
Plenarsitzungen zu einstimmigen Ergebnissen in den 
wirtschaftspolitischen Grundfragen gekommen ist. 
Zweifellos ist es in erster Linie Aufgabe dieses Gre
miums, eine Bestandsaufnahme des wirtschaftlichen 
Potentials in der Sowjetzone durchzuführen und die 
wirtschaftlichen Potentiale der beiden Teilgebiete zu

bilanzieren. Der vom Forschungsbeirat überreichte 
„Zweite Tätigkeitsbericht" läßt nur andeutungsweise 
die ungeheure Arbeit erkennen, die auf dem Gebiet 
der Bestandsaufnahme geleistet worden sein muß, 
wenn er bei der Beschränktheit der Quellen zu so 
klaren Ergebnissen kommt. Dieses Fundament der 
Arbeit des Forschungsbeirates wird bis zur W ieder
herstellung der politischen Einheit unseres Vaterlan
des nicht vollendet werden können. Die wirtschaftliche 
Dynamik in beiden Teilen wird das Gesamtpotential 
stets verändern und die potentiellen Proportionen der 
Wirtschaftszweige zueinander laufend verschieben. 
Natürlich kann sich ein Gremium so hervorragender 
Wissenschaftler nicht mit der Bestandsaufnahme und 
der Bilanzierung an sich begnügen. Jede Bilanz zwingt 
zu einer Stellungnahme, wie der Ausgleich von Fehl
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